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Einleitung
Einleitung

Deutschland ist weithin bekannt für seine umfassende Sozialstaatlichkeit. Zu 
dieser gehört auch die Gewährleistung eines menschenwürdigen soziokulturellen 
Minimums, auf welches all jene einen Anspruch haben, die sich nicht selbst versor-
gen können. Und auch auf internationaler politischer Ebene wird – z. B. in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR)1 – seit Langem gefordert, allen 
Menschen ein Recht auf einen angemessenen Lebensstandard zuzugestehen.2 Trotz 
vielfältiger Bemühungen der Bekämpfung von Armut durch staatliche, nicht-staat-
liche und überstaatliche Akteure und Institutionen besteht die weltweite Armut 
jedoch weiter fort, auch wenn sich ein Rückgang derselben gleichwohl verzeichnen 
lässt: So ist UN-Angaben zufolge der Anteil der Menschen, die in den Entwick-
lungsländern von weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag leben, seit dem Jahr 1990 von 
fast 50 Prozent auf circa 14 Prozent im Jahr 2015 zurückgegangen.3 Und während 
im Jahr 1990 noch knapp vier von zehn Menschen mit weniger als 1,90 US-Dollar 
pro Tag auskommen mussten, war dies im Jahr 2013 laut Erhebungen der Weltbank 
„nur noch“ für einen von zehn Menschen der Fall.4

Das Ziel dieser Arbeit besteht nun nicht darin, sozialwissenschaftliche Erhebun-
gen zu der Frage nach der Entwicklung des Ausmaßes nationaler oder internatio-
naler Armut auszuwerten oder gar eigene Untersuchungen dieser Art vorzustellen. 
Ebenso wenig soll hier ein Beitrag zu der Frage nach den strukturellen Ursachen 
oder den effizientesten Strategien zu der Beseitigung von Armut geleistet werden; 
Fragen dieser Art fallen in den Gegenstandsbereich der Ökonomie sowie der Poli-

1 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, URL: http://www.
un.org/depts/german/gv/fs_gv_zwischenseite.html, unter A/RES/217 A (III), letzter Zu-
griff: 17. 08. 2017.

2 Vgl. etwa Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen, URL: http://www.un.org/
Depts/german/wirtsozentw/fs_wirtsoz.html, unter A/RES/55/2, letzter Zugriff: 22. 07. 2015; 
Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, URL: http://www.unric.org/html/
german/mdg/index.html, letzter Zugriff: 02. 12. 2016; Transformation unserer Welt: die 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, URL: http://www.un.org/depts/german/gv-70/
a70-l1.pdf, letzter Zugriff: 06. 11. 2017.

3 Insgesamt lebten damit im Jahr 2015 weltweit immer noch rund 836 Millionen Men-
schen in extremer Armut. Vgl. Millenniums-Entwicklungsziele. Bericht 2015, 4, URL: http://
www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschue-
ren/Materialie267_Millenniums_Entwicklungsziele_Bericht_2015.pdf, letzter Zugriff: 
18. 08. 2017.

4 Insgesamt leben damit den Angaben der Weltbank zufolge immer noch mehr als 767 
Millionen Menschen in extremer Armut. Vgl. Weltbank – Understanding Poverty, URL: 
http://www.worldbank.org/en/understanding-poverty, letzter Zugriff: 18. 08. 2017.
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tik- und Sozialwissenschaften.5 In dieser Arbeit, die aus dem Blickwinkel der Phi-
losophie verfasst wurde, wird vielmehr zunächst die Frage untersucht, welches die 
Kriterien und Anforderungen sind, denen jedwede Ausgestaltung eines menschen-
würdigen sozialen Minimums gerecht werden muss. Als „menschenwürdig“ wird 
hier eine grundlegende Versorgung verstanden, von der wir aus einer moralischen 
oder unparteiischen Perspektive annehmen würden, dass sie jedem Hilfsbedürf-
tigen zugänglich sein sollte. Es wird angenommen, dass durch die Bereitstellung 
eines derart beschaffenen sozialen Minimums diejenigen Formen des Mangels be-
seitigt werden, die nicht aus irgendwelchen, sondern aus moralischen Gründen als 
ein nicht hinnehmbares Übel betrachtet werden, und auf deren Beseitigung jeder 
Hilfsbedürftige unabhängig von Herkunft, Alter, Staatsangehörigkeit, sexueller 
Orientierung, Geschlecht oder ethnischer und religiöser Zugehörigkeit prima facie 
einen individuellen Anspruch besitzt, welcher es begründet erscheinen lässt, ande-
ren entsprechende Hilfspflichten aufzuerlegen. Formen des Mangels, für die dies 
gilt, können auch als „moralisch relevante Armut“ bezeichnet werden.

Die Frage nach den moralischen Kriterien und Anforderungen für die Ausge-
staltung eines menschenwürdigen sozialen Minimums soll in dieser Arbeit nicht 
bloß – wie dies häufig geschieht – pauschal für den Menschen diskutiert werden, 
wobei mit „Mensch“ üblicherweise der erwachsene Mensch gemeint ist. Es soll 
vielmehr auch der Frage nachgegangen werden, ob und inwiefern die Kriterien 
und Anforderungen, die an eine grundlegende Versorgung gestellt werden müssen, 
zu modifizieren sind, wenn es sich bei einem Hilfsbedürftigen nicht um einen Er-
wachsenen, sondern um ein Kind handelt.

Anhand der entwickelten ethischen Kriterien und Anforderungen sollte es dann 
am Ende der Arbeit möglich sein, zu beurteilen, inwieweit ein in der Sozialpolitik 
und -gesetzgebung oder in der empirischen Sozialforschung verwendetes Armuts-
verständnis einer kritischen moralischen Überprüfung standhält oder sich als kor-
rektur- und ergänzungsbedürftig erweist. Der Versuch einer solchen Überprüfung 
soll am Ende der Arbeit in einer schematischen und exemplarischen Weise mit 
Blick auf diejenigen Kriterien und Anforderungen erfolgen, die der Erste Senat des 
Bundesverfassungsgerichts in einem grundlegenden Urteil vom 09. Februar 2010 
– zum Teil aus vorangehenden gerichtlichen Entscheidungen stammend – zusam-
mengetragen hat und denen jedwede konkrete Ausgestaltung des Rechts auf ein 
menschenwürdiges soziales Minimum durch den Gesetzgeber in der Bundesrepu-
blik Deutschland gerecht werden muss.6

Ein weiterer Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, was es eigentlich heißt, dass 
einem Akteur der Zugang zu einem menschenwürdigen sozialen Minimum in der 

5 Vgl. zu den Grenzen der Beiträge der Philosophie bzw. der Ethik und Politischen Phi-
losophie zu dem Thema der Armutsbekämpfung auch Hinsch (2003). Vgl. zu der Frage nach 
effizienten Strategien zu der Bewältigung von Armut auf der Grundlage ökonomischer und 
sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse etwa Sachs (2007); Banerjee/Duflo (2011); Duflo 
(2013).

6 Vgl. BVerG NJW 2010, 505 ff.
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Form eines „moralischen“ oder „juridischen Rechts“ zugestanden wird. Die in die-
sem Zusammenhang angestellten rechtsphilosophischen bzw. -theoretischen Erör-
terungen sollen nicht nur dazu dienen, eine größere begriffliche Klarheit in Bezug 
auf den Rechtsbegriff im Allgemeinen zu erlangen, sondern sie sollen auch eine 
Antwort auf die Frage ermöglichen, ob und in welchen Kontexten es überhaupt 
sinnvoll erscheint, soziale Leistungen als Gegenstand moralischer oder juridischer 
Rechte zu betrachten.

Im letzten Teil dieser Arbeit wird es dann um die Frage gehen, welche Arten von 
Pflichten dem Recht auf ein menschenwürdiges soziales Minimum korrespondie-
ren, wenn der Gegenstand dieses Rechts den in den vorangehenden Teilen dieser 
Arbeit entwickelten ethischen Kriterien und Anforderungen genügt. Auch wird 
dort die Frage diskutiert, welchen Akteuren diese Pflichten zur Bekämpfung von 
Armut als obliegend betrachtet werden müssen.

Der Aufbau der Arbeit im Einzelnen

Im deutschen Grundgesetz (GG) wird kein explizites soziales Recht auf ein men-
schenwürdiges soziales Minimum genannt. Dennoch muss der Anspruch auf ein 
soziales Minimum der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zufolge in 
Deutschland als verfassungsrechtlich garantiert gelten, wie in Kapitel A. dargelegt 
wird.7 Es wird dort überdies die Auffassung vertreten, dass diese Interpretation 
des GG zu begrüßen ist, da die üblicherweise in der Staatsrechtslehre angeführten 
Gründe, die gegen eine verfassungsrechtliche Garantie eines menschenwürdigen 
sozialen Minimums sprechen, nicht zu überzeugen vermögen. Der Erste Senat des 
Bundesverfassungsgerichts hat in einem Urteil vom 09. Februar 2010 grundlegen-
de Verfahrensrichtlinien und inhaltliche Kriterien benannt, der jedwede Ausge-
staltung des sozialen Minimums durch den Gesetzgeber in der Bundesrepublik 
Deutschland genügen muss.8 Die in dem Urteil benannten Vorgaben werden in 
Kapitel A. nachgezeichnet.

In Kapitel B. wird erläutert, was es heißt, ein „Recht“ – sei es auf ein men-
schenwürdiges Minimum oder auf irgendein anderes Gut – zu besitzen. In An-
lehnung an Wesley Hohfeld und Joel Feinberg werden vier grundlegende Typen 
von Rechten sowie „einfache“ und „komplexe“ Rechte voneinander unterschieden. 
Auch werden weitere Bedingungen entwickelt, die erfüllt sein müssen, damit man 
von einem Akteur sagen kann, dass er ein Recht besitzt. Im Zug der Entwicklung 
des in dieser Arbeit verwendeten Rechtsverständnisses wird überdies entlang der 
Ansätze von David Lyons und Herbert Hart exemplarisch die in der Rechtsphi-
losophie bzw. -theorie übliche Unterscheidung zwischen der Begünstigten- und 
der Entscheidungstheorie des Rechts vorgestellt und diskutiert. Es wird die These 
vertreten, dass sich die Bedeutung dessen, was es heißt, „ein Recht zu besitzen“, 
besser mithilfe der Entscheidungstheorie erfassen lässt. Des Weiteren zuletzt wird 

7 Vgl. z. B. BVerG NJW 2010, 505 <507 f.>.
8 Vgl. ebd., 505 ff.


